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RS OGH 1959/5/27 2Ob258/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1959

Norm

EheG §56 C

Rechtssatz

Der Ausschließungsgrund nach § 56 Fall 2 EheG (daß der verletzte Ehegatte die Verfehlung des anderen als

ehezerstörend nicht empfunden hat) setzt - wie die wirksame Verzeihung: § 56 Fall 1 EheG - die volle Kenntnis sowohl

der Handlungsweise des anderen Ehegatten wie auch ihrer Tragweite für die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft

voraus.
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